
Ab dem 1. Tag des Aufenthalts Ab dem 4. Monat Ab dem 4. Monat Ab d. 
'16. 

Monat Ab dem 49. Monat

à betriebliche Ausblldung
à FSJ / bundesfreiwllllgendienst
à Praktlka im Rahmen einer (Hoch-)- .

Schulausbildung und vôn EU-geförderten .

Programmen (etwa: XENOS / ESF)

à' Persohen mlt lnländlschem
Hochschi,¡labschluss für eine dem
Ab'schluss entspiechende Beschäft ígung

å Personen mlt ausländlschem'
Hochschulabschluss, wenn sfe die
Krlteríen der Blauen Karte erfüllen (mlnd.
ù .soo ebruttó / Jahri für eíne dem
Abschlûss entsprechende Beschäft igung
) Beschäftlgung von
Famllienangehörigen lm elgenen Betrleb,
dle lm glelchen Haushalt wohnen

) Penonen mit ausländlschem Hochschulabschluss ln elnem
Mangelberuf (Naturw,issenschaftler, Mathematikeç lngenieure,
Äzte und lT-Ëachkräfte), wenn sie die erleichterten Kriterien der
Blauen Karte nach S 2 Abs. 2 BeschV erfülleri (mind. 37.L28€
brutto / Jahr)
à Personen mit elnem I qualifizierten (mindestens
zryeüährlgen) Ausblldun ffir eine diesem Abschluss.
entsprechend'e Beschäftigung .

à Personen mlt eínem ausländlschen, als gleíôhwertig.
anêrkannten Auçblliungsabschluss,.für ef ne dlesem Abschluss
entspr. Beschäftlgung wenn É slch um.elndn

handelt . .

à befrisæte pnktische Tãtigkelt'(Praktlkum,
Nachquallflzlerungsmaßnahme o. !.1, dle für die Anerkénnung
elnes ausländlschen Berußabschlusses oderftirdle
Berufserlaubnls ln elnem reglementierten Beruf erforderlich lst,

jede andere
Beschäftigung

Aber: Zeit- u.

Leiharbelt ist
nlcht möglichl
(S 40Abs. I Nr. 2

AufenthG)

Aber: Zeit- u.

leiharbeit ist
.nlcht möglichl
(9 ¿loAbs. 1Nr. 2
AufenthG)

Beschäftigung

jede lede Beschäftigung

Zeit- u. Leiharbeit
lsr mögllchl

5.32 Abs. 2 BeschV I 32 Abs. 5 Nr. 1 BeschV I 32 Abs. 1
BeschV

S 32 Abs. 5
Nr.2 BeschV

$ 32 Abs. 3 BescbV

ErlaubnisEirie d dlerch ist alle erforderllchmer D¡eAuslËnderbehörde fär lmBeschäftigungen Arbeitserlaubniselner diedurchErteilung ¡stAusländerbehölde etne Ermessensentscheidung.
dlemuss beiAuslånderbehörde h rer Ermessensaus[ibu dasinsbesondere ZlelAllerdings ng rtickliche zu diealrsd politlsche berücksichtigen, sichern; Aufnahme IelneFachkÉfte

fördernzu dadurchund vermeiden.zuErwerbstätlgl(eit Sozlá lhilfekosten

iZugang zur Beschäftigung m¡t Duldung (Stand: 13. November 2OL4l

I

Alr w¿rnn?

Für was?
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¿ustr nì nì urìg

do ZAV?

VorrJrìJtprr¡f Ungl

I
Bcschii I tíUUngs

i:ed i ngungs prtif, ?

nicht crlaubt wcrdcn. Es sollte immer gcnau gcprüft werden, ob es sich tatsiichlich um das Arbcitsvr-'rbot nach Ç 33 BeschV hantlelt: Denn aus dcr Nebenbestimmung zur

,,Erwerbstätigkeit ist nicht gestattet", obwohl sic gcstattet werden könnte.



GGUA
F I t Chl!t ogshtlle

Ab dem 4. Monat des Aufenthalts
(5 32 Abs. 2 BeschV)

Ab dem 4. Monat($ 32 Abs. 1 BeschV) Ab d.4. Monat Ab dem 16. Monat Ab dem 49. Monat

à betriebliche Ausbildung
) FSJ / Bundesfrelwilligendienst
) Praktika im Rahmen einer (Hoch-)-

Schulausbildung und von EU-geförderten
Programmen (etwa: XENOS / ESF)

) Personen mit inländischem
Hochschulabschluss für eine dem
Abschluss entsprechende Beschäft igung

) Personen mit ausländlschem
Hochschulabschluss, wenn sie die '

Kriterien der Blauen Karte erfüllen (mind.

47.600 € brutto /Jahr) füreine dem
Abschluss entsprechende Beschäftigung

) Beschäftigung von
Familienangehörigen im eigenen Betr¡eb,
die im gleichen Haushalt wohnen

) Personen mit ausländischem Hochschulabschluss in einem
Mangelberuf (Naturwissenschaftler, Mathematiker, lngenieure,
Äzte und lT-Fachkräfte), wenn sie die erleichterten Kriterien der
Blauen Karte nach 5 2 Abs. 2 BeschV erfüllen (mind.37.L28€
brutto / Jahr)

) Personen mit einem inländischen, qualifizierten (mindestens
zweijährigen) Ausblldungsabschluss, für eine diesem Abschluss
entsprechende Beschäft igung
) Personen mit einem ausländischen, als gleichwertig
anerkannten Ausbildungsabschluss für eine diesem Abschluss
entspr. Beschäftigung wenn es sich um einen

handelt
) befiistete praktische fät¡gke¡t (Praktlkum,
Nachquallflzlerungsmaßnahme o. ä.), dle für die Anerkennung
eines ausländischen Berufsabschlusses oder für die
Berufserlaubnis íir einem reglementierten Beruf erforderlich ist.

jede andere
Beschäftigung

Aber: Zeit- u.

Leiharbeit ist
n¡cht möBlichl
(5 40 Abs. 1 Nr.

2 AufenthG)

jede Beschäftigung

Aber: Zeit- u.

Leiharbeit ist nicht
möglich!
(5 40 Abs. 1 Nr. 2

AufenthG)

Iede Beschäftigung

Zeit- u. Leiharbeit
lst möglichl

5 32 Abs. 2 i. V. m. 5 32 Abs. 4 BeschV

und 5 Sl Abs. 2 AsylVfG
5 32 Abs. 5 Nr. 1 BeschV i. V. m. I51Abs.2 ÆylVfG 5 61 Abs. 2

AsylVfG
5 32 Abs. 5
Nr. 2 BeschV

i.V.m
5 61Abs. 2 AsylVfG

$ 32 Abs. 3
i. V. m. 5 32 Abs. 4
BeschV und

! 61Abs. 2 AsylVfG

mlt

mlt

mh

Eine Erlaubnis durch die Ausländerbehörde ist für alle Beschåiftigungen lmmer erforderlich. Die Erteilung einer Arbeitserlaubnis durch die Ausländerbehörde ist eine
Ermessensentscheidung. Allerdings muss d¡e Ausländerbehörde bei ihrer Ermessensausübung insbesondere das ausdrückliche politische Ziel beräcksichtigen,
Fachkräfte zu s¡chern, die Aufnahme elner Erwerbstätigkeit zu fördern und dadurch Sozialhilfekosten zu vermeiden.

Zugang zur Beschäftigung m¡t Aufenthaltsgestattung (Stand: 13. November 2Ût4l
Ab wann?

Für was?

899?

ZustlmmunB
der ZAV?

Vo rra ngprijfung?

BeschäftigunBs-
bc d i ngu ngs p rüf.7

Was ist sonst noch
wichtig?

I

Bei der Aufenthaltsgestattung ist die Verhängung eines ausländerrechtlichen Arbeitsverbots gem. 33 BeschV als Sanktion durch die Ausländerbehörde nicht zulässigl


